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Titel 
Änderung der Hauptsatzung 
hier: Antrag der FLB-Fraktion vom 23.03.2026 
         auf Herabsetzung der Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten von 8 auf 5 
 
Beschlussentwurf: 
 

Beschlussvorschlag der FLB-Fraktion: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten von derzeit „8“ auf nunmehr  
„5“ herabzusetzen und die Hauptsatzung (§ 4 Abs. 2) entsprechend zu ändern. Die geänderte Hauptsatzung wird 
hiermit beschlossen und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Sach- und Rechtslage: 
Auf den beigefügten Antrag der FLB-Fraktion vom 23.03.2026 wird verwiesen. 
 
Von der FLB-Fraktion wird die Herabsetzung der Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten von derzeit „8“ auf neu 
„5“ beantragt.  
 
Bei einer Änderung der Zahl der Beigeordneten ist eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Biblis herbeizuführen. Erst nach der Veröffentlichung der Änderung der Hauptsatzung kann die Wahl der 
Beigeordneten erfolgen, somit in der zweiten Sitzung der Gemeindevertretung am 27. Mai 2026. 
 
Die Änderung der Hauptsatzung bedarf gemäß § 6 Abs. 2 HGO der Mehrheit der gesetzlichen Zahl  
(=12 Ja-Stimmen).  
 
Soweit die Stimmabgabe bei der Wahl der Beigeordneten jeweils der Sitzverteilung in der Gemeindevertretung 
entspricht, würde sich gemäß § 55 Abs. 1 HGO nach der Berechnung Hare-Niemeyer folgende Sitzverteilung im 
Gemeindevorstand ergeben: 
 
Bei 5 Beigeordneten:  CDU   2 Sitze,     SPD, BfB und FLB jeweils    1 Sitz 
Bei 8 Beigeordneten:  CDU   4 Sitze,     SPD, BfB und FLB jeweils    1 Sitz und  

    für SPD, BfB oder FLB     1 weiterer Sitz je nach Losentscheid  
Anlage 

 




